
Eingang
BF: 7.43 m2

Büro
BF: 21.26 m2

Dusche
BF: 4.06 m2Garderobe

BF: 6.84 m2

Keller
BF: 22.05 m2

Technik
BF: 17.14 m2

Ba
d 

D
et

ai
l 4

03
-0

1

N

Stellungnahme zum Protokoll des Jour fixe vom 12. Mai 2022 und E-Mail vom 1.Juni 2022

Besten Dank für die Zustellung Ihrer Unterlagen. Gerne nehmen wir hierzu Stellung:

Kaminrohre:
Heute sind zwei Kaminrohre in Betrieb. 
Ein Rohr wird für das Cheminée (Eingebaut zirka 1983) und das zweite für die Gasheizung 
benötigt. Letztere stellt einen Ersatz der vorherigen Heizung dar. In diesem Zusammenhang wurde 
der Kamin im Erdgeschoss rückgebaut und der Platz für die dringend nötige Erweiterung der Küche 
genutzt.
Der im EG bereits zurückgebaute Kamin soll im Zuge der Umbauarbeiten über Dach und im 
Dachgeschoss ebenfalls zurückgebaut werden, Dieser ragt derzeit um zirka 1.00m über die First.
Aus gestalterischen Gründen begrüssen wir die Reduktion der Kaminhöhe.
Eine Verlegung der beiden Kamine ist jedoch nicht möglich. 
Der Standort des Kamins für das Cheminée im Erdgeschoss an der Aussenfassade ist aufgrund des 
Cheminée-Standortes nicht veränderbar. 
Die Stellung der neuen Pellets-Heizung im Untergeschoss kann grundsätzlich angepasste werden, 
allerdings findet sich kein Platz, um den Kaminzug im Gebäudeinneren über Dach zu führen. 
Die Lage der beiden Kamine am bestehenden Standort ist gegeben.
Wir schlagen vor, die Gesamthöhe der Kamine am geplanten Standort zu reduzieren und 50cm 
über die Dächer der Lukarne zu führen. So kann die gesamte Kaminhöhe um ungefähr 2.00m 
reduziert werden.
> siehe Planbeilage

Metallfassade:

Gemäss Protokoll vom 18.03.2021 soll sich der Treppenhaus-Anbau klar dem Hauptbau 
unterordnen.
Das Projekt sieht vor, den Anbau unter das Vordach zu stellen und die Fassaden des Anbaus so zu 
gestalten, dass er als eigenständig und klar vom Bestand unterscheidbar wahrgenommen wird.
Bei der vorgeschlagenen Verkleidung handelt es sich nicht um eine flächige Metall-Platte, sondern 
um ein stehendes, strukturiertes und gefälztes Profil (Montana SwissPanel 40/183 vollgelocht 5/8).
Da die Aussenabmessung des neuen Zugangs zwischen bestehender Garageneinfahrt und dem 
Hauptgebäude vorgegeben und knapp ist, darf die gesamte Verkleidung nur wenig Platz 
beanspruchen, muss aber trotzdem eine beständige und absturzsichere Verkleidung darstellen 
sowie möglichst nicht brennbar sein.
Deshalb können wir der Forderung nach einer Holzverkleidung nicht entsprechen. 
Aus gestalterischer Sicht stehen wir zudem einer unbehandelten Holzverkleidung als Ergänzung 
zum bestehenden Gebäude kritisch gegenüber. 
Problematisch erscheint uns insbesondere die Beständigkeit und schwer lösbar der Brandschutz.
Die Verkleidung ist mit einem vollgelochten Profilblech vorgesehen. Dieses lässt den Zugang als 
eigenständigen und leichten Körper in Erscheinung treten und erlaubt den Durchblick von innen 
nach aussen und auch von aussen auf den Hauptbau, der durch den Anbau nicht konkurrenziert 
wird.
Der Autounterstand soll mit dem gleichen Material verkleidet werden, um die zeitliche wie auch 
funktionale Zusammengehörigkeit der beiden Baukörper zu unterstreichen.
> Ein Muster der Metallfassade (SP 40/183 vollgelocht) sowie ein. Farbmuster (Ephyra) liegen 
dieser Stellungnahme bei.
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Stellungnahme zum Protokoll des Jour fixe vom 12. Mai 2022 und E-Mail vom 1.Juni 2022

Besten Dank für die Zustellung Ihrer Unterlagen. Gerne nehmen wir hierzu Stellung:

Kaminrohre:
Heute sind zwei Kaminrohre in Betrieb. 
Ein Rohr wird für das Cheminée (Eingebaut zirka 1983) und das zweite für die Gasheizung 
benötigt. Letztere stellt einen Ersatz der vorherigen Heizung dar. In diesem Zusammenhang wurde 
der Kamin im Erdgeschoss rückgebaut und der Platz für die dringend nötige Erweiterung der Küche 
genutzt.
Der im EG bereits zurückgebaute Kamin soll im Zuge der Umbauarbeiten über Dach und im 
Dachgeschoss ebenfalls zurückgebaut werden, Dieser ragt derzeit um zirka 1.00m über die First.
Aus gestalterischen Gründen begrüssen wir die Reduktion der Kaminhöhe.
Eine Verlegung der beiden Kamine ist jedoch nicht möglich. 
Der Standort des Kamins für das Cheminée im Erdgeschoss an der Aussenfassade ist aufgrund des 
Cheminée-Standortes nicht veränderbar. 
Die Stellung der neuen Pellets-Heizung im Untergeschoss kann grundsätzlich angepasste werden, 
allerdings findet sich kein Platz, um den Kaminzug im Gebäudeinneren über Dach zu führen. 
Die Lage der beiden Kamine am bestehenden Standort ist gegeben.
Wir schlagen vor, die Gesamthöhe der Kamine am geplanten Standort zu reduzieren und 50cm 
über die Dächer der Lukarne zu führen. So kann die gesamte Kaminhöhe um ungefähr 2.00m 
reduziert werden.
> siehe Planbeilage

Metallfassade:

Gemäss Protokoll vom 18.03.2021 soll sich der Treppenhaus-Anbau klar dem Hauptbau 
unterordnen.
Das Projekt sieht vor, den Anbau unter das Vordach zu stellen und die Fassaden des Anbaus so zu 
gestalten, dass er als eigenständig und klar vom Bestand unterscheidbar wahrgenommen wird.
Bei der vorgeschlagenen Verkleidung handelt es sich nicht um eine flächige Metall-Platte, sondern 
um ein stehendes, strukturiertes und gefälztes Profil (Montana SwissPanel 40/183 vollgelocht 5/8).
Da die Aussenabmessung des neuen Zugangs zwischen bestehender Garageneinfahrt und dem 
Hauptgebäude vorgegeben und knapp ist, darf die gesamte Verkleidung nur wenig Platz 
beanspruchen, muss aber trotzdem eine beständige und absturzsichere Verkleidung darstellen 
sowie möglichst nicht brennbar sein.
Deshalb können wir der Forderung nach einer Holzverkleidung nicht entsprechen. 
Aus gestalterischer Sicht stehen wir zudem einer unbehandelten Holzverkleidung als Ergänzung 
zum bestehenden Gebäude kritisch gegenüber. 
Problematisch erscheint uns insbesondere die Beständigkeit und schwer lösbar der Brandschutz.
Die Verkleidung ist mit einem vollgelochten Profilblech vorgesehen. Dieses lässt den Zugang als 
eigenständigen und leichten Körper in Erscheinung treten und erlaubt den Durchblick von innen 
nach aussen und auch von aussen auf den Hauptbau, der durch den Anbau nicht konkurrenziert 
wird.
Der Autounterstand soll mit dem gleichen Material verkleidet werden, um die zeitliche wie auch 
funktionale Zusammengehörigkeit der beiden Baukörper zu unterstreichen.
> Ein Muster der Metallfassade (SP 40/183 vollgelocht) sowie ein. Farbmuster (Ephyra) liegen 
dieser Stellungnahme bei.
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Stellungnahme zum Protokoll des Jour fixe vom 12. Mai 2022 und E-Mail vom 1.Juni 2022

Besten Dank für die Zustellung Ihrer Unterlagen. Gerne nehmen wir hierzu Stellung:

Kaminrohre:
Heute sind zwei Kaminrohre in Betrieb. 
Ein Rohr wird für das Cheminée (Eingebaut zirka 1983) und das zweite für die Gasheizung 
benötigt. Letztere stellt einen Ersatz der vorherigen Heizung dar. In diesem Zusammenhang wurde 
der Kamin im Erdgeschoss rückgebaut und der Platz für die dringend nötige Erweiterung der Küche 
genutzt.
Der im EG bereits zurückgebaute Kamin soll im Zuge der Umbauarbeiten über Dach und im 
Dachgeschoss ebenfalls zurückgebaut werden, Dieser ragt derzeit um zirka 1.00m über die First.
Aus gestalterischen Gründen begrüssen wir die Reduktion der Kaminhöhe.
Eine Verlegung der beiden Kamine ist jedoch nicht möglich. 
Der Standort des Kamins für das Cheminée im Erdgeschoss an der Aussenfassade ist aufgrund des 
Cheminée-Standortes nicht veränderbar. 
Die Stellung der neuen Pellets-Heizung im Untergeschoss kann grundsätzlich angepasste werden, 
allerdings findet sich kein Platz, um den Kaminzug im Gebäudeinneren über Dach zu führen. 
Die Lage der beiden Kamine am bestehenden Standort ist gegeben.
Wir schlagen vor, die Gesamthöhe der Kamine am geplanten Standort zu reduzieren und 50cm 
über die Dächer der Lukarne zu führen. So kann die gesamte Kaminhöhe um ungefähr 2.00m 
reduziert werden.
> siehe Planbeilage

Metallfassade:

Gemäss Protokoll vom 18.03.2021 soll sich der Treppenhaus-Anbau klar dem Hauptbau 
unterordnen.
Das Projekt sieht vor, den Anbau unter das Vordach zu stellen und die Fassaden des Anbaus so zu 
gestalten, dass er als eigenständig und klar vom Bestand unterscheidbar wahrgenommen wird.
Bei der vorgeschlagenen Verkleidung handelt es sich nicht um eine flächige Metall-Platte, sondern 
um ein stehendes, strukturiertes und gefälztes Profil (Montana SwissPanel 40/183 vollgelocht 5/8).
Da die Aussenabmessung des neuen Zugangs zwischen bestehender Garageneinfahrt und dem 
Hauptgebäude vorgegeben und knapp ist, darf die gesamte Verkleidung nur wenig Platz 
beanspruchen, muss aber trotzdem eine beständige und absturzsichere Verkleidung darstellen 
sowie möglichst nicht brennbar sein.
Deshalb können wir der Forderung nach einer Holzverkleidung nicht entsprechen. 
Aus gestalterischer Sicht stehen wir zudem einer unbehandelten Holzverkleidung als Ergänzung 
zum bestehenden Gebäude kritisch gegenüber. 
Problematisch erscheint uns insbesondere die Beständigkeit und schwer lösbar der Brandschutz.
Die Verkleidung ist mit einem vollgelochten Profilblech vorgesehen. Dieses lässt den Zugang als 
eigenständigen und leichten Körper in Erscheinung treten und erlaubt den Durchblick von innen 
nach aussen und auch von aussen auf den Hauptbau, der durch den Anbau nicht konkurrenziert 
wird.
Der Autounterstand soll mit dem gleichen Material verkleidet werden, um die zeitliche wie auch 
funktionale Zusammengehörigkeit der beiden Baukörper zu unterstreichen.
> Ein Muster der Metallfassade (SP 40/183 vollgelocht) sowie ein. Farbmuster (Ephyra) liegen 
dieser Stellungnahme bei.
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Stellungnahme zum Protokoll des Jour fixe vom 12. Mai 2022 und E-Mail vom 1.Juni 2022

Besten Dank für die Zustellung Ihrer Unterlagen. Gerne nehmen wir hierzu Stellung:

Kaminrohre:
Heute sind zwei Kaminrohre in Betrieb. 
Ein Rohr wird für das Cheminée (Eingebaut zirka 1983) und das zweite für die Gasheizung 
benötigt. Letztere stellt einen Ersatz der vorherigen Heizung dar. In diesem Zusammenhang wurde 
der Kamin im Erdgeschoss rückgebaut und der Platz für die dringend nötige Erweiterung der Küche 
genutzt.
Der im EG bereits zurückgebaute Kamin soll im Zuge der Umbauarbeiten über Dach und im 
Dachgeschoss ebenfalls zurückgebaut werden, Dieser ragt derzeit um zirka 1.00m über die First.
Aus gestalterischen Gründen begrüssen wir die Reduktion der Kaminhöhe.
Eine Verlegung der beiden Kamine ist jedoch nicht möglich. 
Der Standort des Kamins für das Cheminée im Erdgeschoss an der Aussenfassade ist aufgrund des 
Cheminée-Standortes nicht veränderbar. 
Die Stellung der neuen Pellets-Heizung im Untergeschoss kann grundsätzlich angepasste werden, 
allerdings findet sich kein Platz, um den Kaminzug im Gebäudeinneren über Dach zu führen. 
Die Lage der beiden Kamine am bestehenden Standort ist gegeben.
Wir schlagen vor, die Gesamthöhe der Kamine am geplanten Standort zu reduzieren und 50cm 
über die Dächer der Lukarne zu führen. So kann die gesamte Kaminhöhe um ungefähr 2.00m 
reduziert werden.
> siehe Planbeilage

Metallfassade:

Gemäss Protokoll vom 18.03.2021 soll sich der Treppenhaus-Anbau klar dem Hauptbau 
unterordnen.
Das Projekt sieht vor, den Anbau unter das Vordach zu stellen und die Fassaden des Anbaus so zu 
gestalten, dass er als eigenständig und klar vom Bestand unterscheidbar wahrgenommen wird.
Bei der vorgeschlagenen Verkleidung handelt es sich nicht um eine flächige Metall-Platte, sondern 
um ein stehendes, strukturiertes und gefälztes Profil (Montana SwissPanel 40/183 vollgelocht 5/8).
Da die Aussenabmessung des neuen Zugangs zwischen bestehender Garageneinfahrt und dem 
Hauptgebäude vorgegeben und knapp ist, darf die gesamte Verkleidung nur wenig Platz 
beanspruchen, muss aber trotzdem eine beständige und absturzsichere Verkleidung darstellen 
sowie möglichst nicht brennbar sein.
Deshalb können wir der Forderung nach einer Holzverkleidung nicht entsprechen. 
Aus gestalterischer Sicht stehen wir zudem einer unbehandelten Holzverkleidung als Ergänzung 
zum bestehenden Gebäude kritisch gegenüber. 
Problematisch erscheint uns insbesondere die Beständigkeit und schwer lösbar der Brandschutz.
Die Verkleidung ist mit einem vollgelochten Profilblech vorgesehen. Dieses lässt den Zugang als 
eigenständigen und leichten Körper in Erscheinung treten und erlaubt den Durchblick von innen 
nach aussen und auch von aussen auf den Hauptbau, der durch den Anbau nicht konkurrenziert 
wird.
Der Autounterstand soll mit dem gleichen Material verkleidet werden, um die zeitliche wie auch 
funktionale Zusammengehörigkeit der beiden Baukörper zu unterstreichen.
> Ein Muster der Metallfassade (SP 40/183 vollgelocht) sowie ein. Farbmuster (Ephyra) liegen 
dieser Stellungnahme bei.
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Stellungnahme zum Protokoll des Jour fixe vom 12. Mai 2022 und E-Mail vom 1.Juni 2022

Besten Dank für die Zustellung Ihrer Unterlagen. Gerne nehmen wir hierzu Stellung:

Kaminrohre:
Heute sind zwei Kaminrohre in Betrieb. 
Ein Rohr wird für das Cheminée (Eingebaut zirka 1983) und das zweite für die Gasheizung 
benötigt. Letztere stellt einen Ersatz der vorherigen Heizung dar. In diesem Zusammenhang wurde 
der Kamin im Erdgeschoss rückgebaut und der Platz für die dringend nötige Erweiterung der Küche 
genutzt.
Der im EG bereits zurückgebaute Kamin soll im Zuge der Umbauarbeiten über Dach und im 
Dachgeschoss ebenfalls zurückgebaut werden, Dieser ragt derzeit um zirka 1.00m über die First.
Aus gestalterischen Gründen begrüssen wir die Reduktion der Kaminhöhe.
Eine Verlegung der beiden Kamine ist jedoch nicht möglich. 
Der Standort des Kamins für das Cheminée im Erdgeschoss an der Aussenfassade ist aufgrund des 
Cheminée-Standortes nicht veränderbar. 
Die Stellung der neuen Pellets-Heizung im Untergeschoss kann grundsätzlich angepasste werden, 
allerdings findet sich kein Platz, um den Kaminzug im Gebäudeinneren über Dach zu führen. 
Die Lage der beiden Kamine am bestehenden Standort ist gegeben.
Wir schlagen vor, die Gesamthöhe der Kamine am geplanten Standort zu reduzieren und 50cm 
über die Dächer der Lukarne zu führen. So kann die gesamte Kaminhöhe um ungefähr 2.00m 
reduziert werden.
> siehe Planbeilage

Metallfassade:

Gemäss Protokoll vom 18.03.2021 soll sich der Treppenhaus-Anbau klar dem Hauptbau 
unterordnen.
Das Projekt sieht vor, den Anbau unter das Vordach zu stellen und die Fassaden des Anbaus so zu 
gestalten, dass er als eigenständig und klar vom Bestand unterscheidbar wahrgenommen wird.
Bei der vorgeschlagenen Verkleidung handelt es sich nicht um eine flächige Metall-Platte, sondern 
um ein stehendes, strukturiertes und gefälztes Profil (Montana SwissPanel 40/183 vollgelocht 5/8).
Da die Aussenabmessung des neuen Zugangs zwischen bestehender Garageneinfahrt und dem 
Hauptgebäude vorgegeben und knapp ist, darf die gesamte Verkleidung nur wenig Platz 
beanspruchen, muss aber trotzdem eine beständige und absturzsichere Verkleidung darstellen 
sowie möglichst nicht brennbar sein.
Deshalb können wir der Forderung nach einer Holzverkleidung nicht entsprechen. 
Aus gestalterischer Sicht stehen wir zudem einer unbehandelten Holzverkleidung als Ergänzung 
zum bestehenden Gebäude kritisch gegenüber. 
Problematisch erscheint uns insbesondere die Beständigkeit und schwer lösbar der Brandschutz.
Die Verkleidung ist mit einem vollgelochten Profilblech vorgesehen. Dieses lässt den Zugang als 
eigenständigen und leichten Körper in Erscheinung treten und erlaubt den Durchblick von innen 
nach aussen und auch von aussen auf den Hauptbau, der durch den Anbau nicht konkurrenziert 
wird.
Der Autounterstand soll mit dem gleichen Material verkleidet werden, um die zeitliche wie auch 
funktionale Zusammengehörigkeit der beiden Baukörper zu unterstreichen.
> Ein Muster der Metallfassade (SP 40/183 vollgelocht) sowie ein. Farbmuster (Ephyra) liegen 
dieser Stellungnahme bei.
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Stellungnahme zum Protokoll des Jour fixe vom 12. Mai 2022 und E-Mail vom 1.Juni 2022

Besten Dank für die Zustellung Ihrer Unterlagen. Gerne nehmen wir hierzu Stellung:

Kaminrohre:
Heute sind zwei Kaminrohre in Betrieb. 
Ein Rohr wird für das Cheminée (Eingebaut zirka 1983) und das zweite für die Gasheizung 
benötigt. Letztere stellt einen Ersatz der vorherigen Heizung dar. In diesem Zusammenhang wurde 
der Kamin im Erdgeschoss rückgebaut und der Platz für die dringend nötige Erweiterung der Küche 
genutzt.
Der im EG bereits zurückgebaute Kamin soll im Zuge der Umbauarbeiten über Dach und im 
Dachgeschoss ebenfalls zurückgebaut werden, Dieser ragt derzeit um zirka 1.00m über die First.
Aus gestalterischen Gründen begrüssen wir die Reduktion der Kaminhöhe.
Eine Verlegung der beiden Kamine ist jedoch nicht möglich. 
Der Standort des Kamins für das Cheminée im Erdgeschoss an der Aussenfassade ist aufgrund des 
Cheminée-Standortes nicht veränderbar. 
Die Stellung der neuen Pellets-Heizung im Untergeschoss kann grundsätzlich angepasste werden, 
allerdings findet sich kein Platz, um den Kaminzug im Gebäudeinneren über Dach zu führen. 
Die Lage der beiden Kamine am bestehenden Standort ist gegeben.
Wir schlagen vor, die Gesamthöhe der Kamine am geplanten Standort zu reduzieren und 50cm 
über die Dächer der Lukarne zu führen. So kann die gesamte Kaminhöhe um ungefähr 2.00m 
reduziert werden.
> siehe Planbeilage

Metallfassade:

Gemäss Protokoll vom 18.03.2021 soll sich der Treppenhaus-Anbau klar dem Hauptbau 
unterordnen.
Das Projekt sieht vor, den Anbau unter das Vordach zu stellen und die Fassaden des Anbaus so zu 
gestalten, dass er als eigenständig und klar vom Bestand unterscheidbar wahrgenommen wird.
Bei der vorgeschlagenen Verkleidung handelt es sich nicht um eine flächige Metall-Platte, sondern 
um ein stehendes, strukturiertes und gefälztes Profil (Montana SwissPanel 40/183 vollgelocht 5/8).
Da die Aussenabmessung des neuen Zugangs zwischen bestehender Garageneinfahrt und dem 
Hauptgebäude vorgegeben und knapp ist, darf die gesamte Verkleidung nur wenig Platz 
beanspruchen, muss aber trotzdem eine beständige und absturzsichere Verkleidung darstellen 
sowie möglichst nicht brennbar sein.
Deshalb können wir der Forderung nach einer Holzverkleidung nicht entsprechen. 
Aus gestalterischer Sicht stehen wir zudem einer unbehandelten Holzverkleidung als Ergänzung 
zum bestehenden Gebäude kritisch gegenüber. 
Problematisch erscheint uns insbesondere die Beständigkeit und schwer lösbar der Brandschutz.
Die Verkleidung ist mit einem vollgelochten Profilblech vorgesehen. Dieses lässt den Zugang als 
eigenständigen und leichten Körper in Erscheinung treten und erlaubt den Durchblick von innen 
nach aussen und auch von aussen auf den Hauptbau, der durch den Anbau nicht konkurrenziert 
wird.
Der Autounterstand soll mit dem gleichen Material verkleidet werden, um die zeitliche wie auch 
funktionale Zusammengehörigkeit der beiden Baukörper zu unterstreichen.
> Ein Muster der Metallfassade (SP 40/183 vollgelocht) sowie ein. Farbmuster (Ephyra) liegen 
dieser Stellungnahme bei.
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Stellungnahme zum Protokoll des Jour fixe vom 12. Mai 2022 und E-Mail vom 1.Juni 2022

Besten Dank für die Zustellung Ihrer Unterlagen. Gerne nehmen wir hierzu Stellung:

Kaminrohre:
Heute sind zwei Kaminrohre in Betrieb. 
Ein Rohr wird für das Cheminée (Eingebaut zirka 1983) und das zweite für die Gasheizung 
benötigt. Letztere stellt einen Ersatz der vorherigen Heizung dar. In diesem Zusammenhang wurde 
der Kamin im Erdgeschoss rückgebaut und der Platz für die dringend nötige Erweiterung der Küche 
genutzt.
Der im EG bereits zurückgebaute Kamin soll im Zuge der Umbauarbeiten über Dach und im 
Dachgeschoss ebenfalls zurückgebaut werden, Dieser ragt derzeit um zirka 1.00m über die First.
Aus gestalterischen Gründen begrüssen wir die Reduktion der Kaminhöhe.
Eine Verlegung der beiden Kamine ist jedoch nicht möglich. 
Der Standort des Kamins für das Cheminée im Erdgeschoss an der Aussenfassade ist aufgrund des 
Cheminée-Standortes nicht veränderbar. 
Die Stellung der neuen Pellets-Heizung im Untergeschoss kann grundsätzlich angepasste werden, 
allerdings findet sich kein Platz, um den Kaminzug im Gebäudeinneren über Dach zu führen. 
Die Lage der beiden Kamine am bestehenden Standort ist gegeben.
Wir schlagen vor, die Gesamthöhe der Kamine am geplanten Standort zu reduzieren und 50cm 
über die Dächer der Lukarne zu führen. So kann die gesamte Kaminhöhe um ungefähr 2.00m 
reduziert werden.
> siehe Planbeilage

Metallfassade:

Gemäss Protokoll vom 18.03.2021 soll sich der Treppenhaus-Anbau klar dem Hauptbau 
unterordnen.
Das Projekt sieht vor, den Anbau unter das Vordach zu stellen und die Fassaden des Anbaus so zu 
gestalten, dass er als eigenständig und klar vom Bestand unterscheidbar wahrgenommen wird.
Bei der vorgeschlagenen Verkleidung handelt es sich nicht um eine flächige Metall-Platte, sondern 
um ein stehendes, strukturiertes und gefälztes Profil (Montana SwissPanel 40/183 vollgelocht 5/8).
Da die Aussenabmessung des neuen Zugangs zwischen bestehender Garageneinfahrt und dem 
Hauptgebäude vorgegeben und knapp ist, darf die gesamte Verkleidung nur wenig Platz 
beanspruchen, muss aber trotzdem eine beständige und absturzsichere Verkleidung darstellen 
sowie möglichst nicht brennbar sein.
Deshalb können wir der Forderung nach einer Holzverkleidung nicht entsprechen. 
Aus gestalterischer Sicht stehen wir zudem einer unbehandelten Holzverkleidung als Ergänzung 
zum bestehenden Gebäude kritisch gegenüber. 
Problematisch erscheint uns insbesondere die Beständigkeit und schwer lösbar der Brandschutz.
Die Verkleidung ist mit einem vollgelochten Profilblech vorgesehen. Dieses lässt den Zugang als 
eigenständigen und leichten Körper in Erscheinung treten und erlaubt den Durchblick von innen 
nach aussen und auch von aussen auf den Hauptbau, der durch den Anbau nicht konkurrenziert 
wird.
Der Autounterstand soll mit dem gleichen Material verkleidet werden, um die zeitliche wie auch 
funktionale Zusammengehörigkeit der beiden Baukörper zu unterstreichen.
> Ein Muster der Metallfassade (SP 40/183 vollgelocht) sowie ein. Farbmuster (Ephyra) liegen 
dieser Stellungnahme bei.
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Stellungnahme zum Protokoll des Jour fixe vom 12. Mai 2022 und E-Mail vom 1.Juni 2022

Besten Dank für die Zustellung Ihrer Unterlagen. Gerne nehmen wir hierzu Stellung:

Kaminrohre:
Heute sind zwei Kaminrohre in Betrieb. 
Ein Rohr wird für das Cheminée (Eingebaut zirka 1983) und das zweite für die Gasheizung 
benötigt. Letztere stellt einen Ersatz der vorherigen Heizung dar. In diesem Zusammenhang wurde 
der Kamin im Erdgeschoss rückgebaut und der Platz für die dringend nötige Erweiterung der Küche 
genutzt.
Der im EG bereits zurückgebaute Kamin soll im Zuge der Umbauarbeiten über Dach und im 
Dachgeschoss ebenfalls zurückgebaut werden, Dieser ragt derzeit um zirka 1.00m über die First.
Aus gestalterischen Gründen begrüssen wir die Reduktion der Kaminhöhe.
Eine Verlegung der beiden Kamine ist jedoch nicht möglich. 
Der Standort des Kamins für das Cheminée im Erdgeschoss an der Aussenfassade ist aufgrund des 
Cheminée-Standortes nicht veränderbar. 
Die Stellung der neuen Pellets-Heizung im Untergeschoss kann grundsätzlich angepasste werden, 
allerdings findet sich kein Platz, um den Kaminzug im Gebäudeinneren über Dach zu führen. 
Die Lage der beiden Kamine am bestehenden Standort ist gegeben.
Wir schlagen vor, die Gesamthöhe der Kamine am geplanten Standort zu reduzieren und 50cm 
über die Dächer der Lukarne zu führen. So kann die gesamte Kaminhöhe um ungefähr 2.00m 
reduziert werden.
> siehe Planbeilage

Metallfassade:

Gemäss Protokoll vom 18.03.2021 soll sich der Treppenhaus-Anbau klar dem Hauptbau 
unterordnen.
Das Projekt sieht vor, den Anbau unter das Vordach zu stellen und die Fassaden des Anbaus so zu 
gestalten, dass er als eigenständig und klar vom Bestand unterscheidbar wahrgenommen wird.
Bei der vorgeschlagenen Verkleidung handelt es sich nicht um eine flächige Metall-Platte, sondern 
um ein stehendes, strukturiertes und gefälztes Profil (Montana SwissPanel 40/183 vollgelocht 5/8).
Da die Aussenabmessung des neuen Zugangs zwischen bestehender Garageneinfahrt und dem 
Hauptgebäude vorgegeben und knapp ist, darf die gesamte Verkleidung nur wenig Platz 
beanspruchen, muss aber trotzdem eine beständige und absturzsichere Verkleidung darstellen 
sowie möglichst nicht brennbar sein.
Deshalb können wir der Forderung nach einer Holzverkleidung nicht entsprechen. 
Aus gestalterischer Sicht stehen wir zudem einer unbehandelten Holzverkleidung als Ergänzung 
zum bestehenden Gebäude kritisch gegenüber. 
Problematisch erscheint uns insbesondere die Beständigkeit und schwer lösbar der Brandschutz.
Die Verkleidung ist mit einem vollgelochten Profilblech vorgesehen. Dieses lässt den Zugang als 
eigenständigen und leichten Körper in Erscheinung treten und erlaubt den Durchblick von innen 
nach aussen und auch von aussen auf den Hauptbau, der durch den Anbau nicht konkurrenziert 
wird.
Der Autounterstand soll mit dem gleichen Material verkleidet werden, um die zeitliche wie auch 
funktionale Zusammengehörigkeit der beiden Baukörper zu unterstreichen.
> Ein Muster der Metallfassade (SP 40/183 vollgelocht) sowie ein. Farbmuster (Ephyra) liegen 
dieser Stellungnahme bei.
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